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No. 32. 1844.
Merſeburgiſehe Blätter.

Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Achtzehnter Jahrgang. Mittwoch den 7. Auguſt.
e J D

Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehörde.
Die über die polizeilichen Maaßregeln in Betreff der Hunde, insbeſondere zur Verhütung

der Waſſerſcheu erlaſſenen Verordnungen vom 5. Juli und 12. September 1816 (A. B.
1816 S. 213. u. 359.), vom 31. Auguſt 1823 (A. B. 1823 S. 291.), vom 9. Februar
1827 (Amtsbl. 1827 S. 48.), 9. Mai 1840 (Amtsbl. 1840 S. 134.), die mittelſt Amts
blatts-Bekanntmachuug vom 30. Mai 1829 zur öffentlichen Kenntniß gebrachte Allerhöchſte
Cabinetsordre vom 30. Mai 1829 sub Nr. 9. (Amtsbl. 1829 S. 225.), Amtsblatts-Ver-
ordnung vom 29. Juli 18441 (Amtsbl. 1841 S. 202.) und vom 20. März 1843 (Amtsbl.
1843 S. 56. Nr. 120.) werden wiederholt in Erinnerung gebracht, wobei wir auch noch
auf die einſchlagenden Vorſchriften des ſanitätspolizeilichen Regulativs vom 6. Auguſt 1835
J. 92 108. (Geſ. Samml. pro 1835 S. 263 266.) und die dazu gehörige Jnſtruction
über das Desinfections-Verfahren (S. 285. J. e.) und Belehrung über anſteckende Krank
heiten (J. 88. und seq.) aufmerkſam machen.

Mit Hinweiſung.auf die angeführten Verordnungen heben wir folgende Beſtimmungen hervor:
1) Hunde dürfen weder in den Städten noch auf dem Lande frei herumlaufen, ſondern es

müſſen die Hunde entweder eingeſperrt, oder an die Kette gelegt, oder ſonſt wenigſtens
auf dem Lande mit einem angemeſſenen Knüppel am Halſe, in den Städten aber ſtatt
des Knüppels mit einem den Namen und Wohnort des Eigenthümers enthaltenden
blechernen oder ledernen Halsbande verſehen werden. Jagdhunde und Hirtenhunde dür-
fen ſowohl in den Städten als auf dem Lande nur mit einem ſolchen Halsbande ge-
führt werden.

2) Wird ein Hund reſp. ohne Knüppel oder Halsband und ohne in der Nähe ſeines Herrn
ſich zu befinden, oder ſonſt ohne ſpecielle Aufſicht getroffen, ſo iſt ein ſolcher Hund zu
tödten, und der, unter deſſen Aufſicht der Hund ſtand, hat auf dem Lande 1 Thlr., in
den Städten 2 Thlr. Erlegungsgebühren zu zahlen. Jſt aber nur der Polizeibehörde
darüber eine wahrhafte Anzeige gemacht worden daß Jemand den Verſchriften ad 1.
entgegenhandelt, ſo ſollen von dem Schuldigen 10 Sgr., welche dem Jnhaber der Po-
lizeigerichtsbarkeit zufallen, eingezogen werden.

3) Hunde, die ohne in der Nähe ihres Herrn ſich zu befinden oder ſonſt ohne ſpecielle Auf
ſicht, wenn auch mit Knüppel oder Halsband verſehen, frei herumlaufen werden auf-
gegriffen und eingeſperrt, und, wenn der Eigenthümer innerhalb dreier Tage ſich nicht
meldet, und den Hund nicht abholt, wie ad 2. getödtet meldet er ſich und holt den
Hund auch binnen der Ztägigen Friſt ab, ſo zahlt er außer den Futterungskoſten in
den Städten 15 Sgr., auf dem Lande 10 Sgr. Fangegebühren.

4) Die in der Amtsblatts- Verordnung vom 20. März 1843 (Amtsblatt 1843 S. 56.



6)

7)

8)

9)

11) Schließlich bemerken wir noch, daß die zur Verhütung der Waſſerſcheu erlaſſenen Be-
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Nr. 119.) enthaltene Vorſchrift, wonach unbedingt in den Städten die Bulldogs,
wenn ſie nicht an der Kette gehalten werden, mit einem das Beißen verhindernden
Maulkorbe verſehen ſeyn müſſen, wird hiermit aufgehoben. Dagegen machen wir aus
drücklich darauf aufmerkſam, daß den
thümern der Hunde jeglicher Raçe, welche bösartiger und beißiger Natur ſind, nach
Maaßgabe des 8. 753. tit. 20. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts, die Anwendung
der erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln nach Umſtänden die Anlegung von Maulkör-
ben bei Vermeidung einer Geldſtrafe von 20 bis 50 Thlr. aufzugeben. Jedoch müſſen
unter allen Umſtänden die Fleiſcher, welche ſich der Hunde zum Treiben oder Hetzen des
jungen Schlachtviehes und namentlich
Vermeidung einer Geldſtrafe von 1 bis 3 Thlr. oder verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe
für jeden Contraventionsfall, mit Maulkörben verſehen, die ſo eingerichtet ſeyn müſſen,
daß die Hunde dadurch gänzlich am Beißen verhindert werden (conf. Amtsbl. vom
29. Juli 1841 Seite 202.)

Ferner ſind aber auch zur Sicherheit und Ruhe des Publikums die Polizeibehörden
in Gemäßheit der durch unſere Amtsblatts- Verordnung vom 30. Mai 1829 Amtsbl.
1829 St. 22.) zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Allerhöchſten Cabinetsordre vom
29. April 1829 sub Nr. 9. verpflichtet und berechtigt, die Abſchaffung böſer Hunde zu
verfügen und das nächtliche Ausſchließen aus den Häuſern zu verpönen.
Jeder, der einen Hund hält, ſoll denſelben gehörig warten und beobachten bemerkt er
an ihm den geringſten Grad der Hundeswuth, ſo iſt derſelbe, wenn er auch keinen
Menſchen gebiſſen hat, ſogleich und ohne Weiteres zu tödten. Jnsbeſondere liegt dieſe
Verpflichtung dem Eigenthümer, oder demjenigen, der ihn unter Aufſicht hat, bei Ver
meidung der in dem Edicte vom 20. Februar 1797 g. 2. seq. feſtgeſetzten bedeutenden
Geld Feſtungs- und Zuchthausſtrafe, ob. Wird aber durch einen ſolchen Hund
Schaden angerichtet, ſo finden außer der obigen Strafe noch die geſetzlichen Beſtimmun-
gen wegen des Schaden Erſatzes volle Anwendung. Wenn indeß ein toller oder der
Tollwuth verdächtiger Hund bereits einen Menſchen gebiſſen hat, ſo muß ein ſolcher
Hund zur Aufklärung der Sache und zur eventuellen Beruhigung der gebiſſenen Perſon
ſicher eingeſperrt, und, bis er entweder ganz geſund wird oder ſtirbt, unter Aufſicht
von Medicinalperſonen und nach Anordnung der Ortspolizeibehörde beobachtet werden.
Dieſelben Strafen wie ad 5. treffen den, der weiß oder gegründete Vermuthung haben
konnte, daß ſein Hund von einem tollen Hunde gebiſſen iſt, wenn er ihn nicht ſogleich
tödtet und mit der nöthigen Vorſicht verſcharrt ferner denjenigen, welcher einen tollen
Hund einem Andern überläßt, oder wer als Nichtarzt einen tollen oder von einem tollen
gebiſſenen Hund zu kuriren verſucht.
Der Polizeibehörde iſt bei 5 Thlr. Geld oder S8tägiger Freiheitsſtrafe vom Ausbruch der
Hundeswuth und von dem, was hinſichtlich des Hundes geſchehen iſt, ungeſäumt An-
zeige zu machen.
Ein getödteter toller Hund darf ſo wenig wie das von ihm gebiſſene Vieh abgeledert
werden, vielmehr ſind dergleichen Cadaver unter Vermeidung aller Berührung mit blo-
ßen Händen, mit Haut und Haaren an einem abgelegenen Orte in eine wenigſtens
6 Fuß tiefe Grube zu werfen, eine Hand hoch mit Kalk und ſodann mit Erde und
Steinen zu überſchütten.
Wird ein Menſch von einem tollen Hunde gebiſſen, ſo ſollen die Angehörigen oder wer
es zuerſt erfährt, außer der Benachrichtigung der Ortspolizeibehörde ach Nr. 7. bei Ver-
meidung einer Geldſtrafe von 10 Thlr. oder 14tägiger Freiheitsſtrafe den nächſten Arzt
oder Chirurg davon ſofort in Kenntniß ſetzen.

10) Jeder Arzt muß ſich der Heilung eines ſolchen Kranken unterziehen doch wird das Pu-
blikum vor ſogenannten Krcanis und ähnlichen als heilſam empfohlenen Mitteln gewarnt.

Polizeibehörden die Befugniß beiwohnt, den Eigen-
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ſtimmungen bisher theilweiſe ihre Wirkung verfehlt haben weil das angeordnete Ein
fangen reſp. Tödten der Hunde nicht gehörig bewirkt wird.

Jndem wir hierauf aufmerkſam machen weiſen wir die Polizeibehörden hierdur ch an,
mit Nachdruck darauf zu halten, daß das Einfangen und Tödten der Hunde vorſchriftsmäßig
von den hierzu geeigneten Perſonen ausgeübt wird, wie wir überhaupt die Polizeibehörden
für die ſorgfältige und ſtrenge Ausführung der hinſichtlich der Hunde ergangenen polizeilichen
Vorſchriften verantwortlich machen.

Merſeburg, den 16. Juli 1844.
Königlich Preußiſche Regierung.

Auf die vorſtehende Verordnung mache ich hiermit beſonders aufmerkſam.
Merſeburg, den 31. Juli 1844. Der Königl. Landrath.

Jn Vertretung: von Seydewitz.

Es iſt mehrfach wahrgenommen worden, daß bei dem Einerndten, insbeſondere bei dem
Aufladen und Einfahren des Getreides von den Feldern die damit beſchäftigten Arbeiter
Tabak rauchen. Da dieſes Tabakrauchen zumal bei dem ſeit einiger Zeit vorherrſchenden
heftigen Winde in jeder Beziehung als feuergefährli ch zu erachten und daher den beſtehenden
geſetzlichen Beſtimmungen gemäß ſtrafbar iſt, ſo ſehe ich mich veranlaßt, das betr. Publikum
vor Contraventionen der angegebenen Art zu warnen, die reſp. z
Kreiſes aber zu veranlaſſen, die desfalls beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen ſt
handhaben.

Merſeburg, den 5. Auguſt 1844.

Polizeibehörden des hieſigen
reng zu

Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz.

Der jetzt verſtorbene General der Kavallerie
v. Borſtell war zu der Zeit, als erkommandiren-
der General in Königsberg war, nach Berlin
berufen, um hier das Kommando über ein kom
binirtes Kavalleriekorps, behufs der Ausführung
einiger Manöver, zu führen. Bei einem derſel-
ben gerieth ſelbſt der waffenkundige, auf dem
Schlachtfelde wie auf dem Exerzierplatze gleich
erfahrne Mann in einen Jrrthum, der Unord-
nungen zuwege brachte, die der anweſende hochſe
lige König ſogleich bemerkte. Damals noch in
aller Rüſtigkeit, ſprengte der Monarch an den Ge
neral heran, und in der gewohnten eifrigen undßn die Worte herausſto

ßen: „Dazu hätten nicht brauchen ſo weit herkom
men!“ EinigeJahreſpäterließ dieſer vortreffliche
Regent nach ſeiner eigenen Dispoſition und ge
wiſſermaßen unter ſeinem Befehl beim Herbſt-
manöver die Kavallerie exerzieren, und als man
auf denſelben Punkt kam, wo die Unordnungen
damals unter dem Befehl des Generals Borſtell
vorgekommen waren, geriethen zwei Regimen
ter ſo untereinander, daß ähnliche verdrießliche
Vorfälle das ganze Manöver unterbrachen. Da
ritt der König an den in einiger Entfernung

haltenden, als Zuſchauer anweſenden General

Borſtell heran und ſagte ganz freundlich zu dem
ſelben „Haben lange auf Satisfaktion warten
müſſen, nun haben Sie ſie!“

Vorfündfluthliche Thiergerippe.
Wo nur in Frankreich behufs der Anlegung

von Eiſenbahnen umgegraben wird, findet man
eine Menge von Thierknochen, die der urälteſten
Zeit angehören. Zuweilen ſind die ausgegra-
benen Knochen ſo zahlreich wie die Steine,
zwiſchen welchen ſie lagen. Bei Perigny wurden,
während man ſich durch eine Anhöhe hindurch
arbeiten mußte, ſo viele Elephanten, Rhinoce
roſſe, Schakale, Wölfe, Pferde u. ſ. w. gefunden raß man ſich geneigt fühlen muß, zu

zweifeln, ob unſere Kirchhöfe nicht dieſem Ter
rain an eingegrabenen Bewohnern nachſtehen.
Unter andern ſah man einige Elephantenzähne
von ſo ungeheurer Größe, daß man über die
Geſtalt des ganzen Thieres, wenn man ſie
nach der Proportion der Zähne konſtruirt, er
ſchrecken muß.

Zweiſylbige Charade.
Eine Stadt im Schweizerland

Wird durch Erſte euch genannt.
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nie der Zweiten Plage

Trüben eure Lebenstage!
Wem die edle ward zu Theil,
Jſt ſie oft für Gold nicht feil
Auf den Bergen, in den Gründen,
Ueberall iſt ſie zu finden.
Jeder Raucher hat das Ganze
Wohl ſchon in dem Mund gehabt,
Wenn der Rauch der Tabackspflanze
Seine Sinne hat gelabt.
Nur das vielbeglückte Preußen
Hat allein es aufzuweiſen.

Auflöſung des i im vorigen Stück:
eder. e er.

S 5SÖ Ö9

Künftigen Sonntag predigen in der
Stadtkirche: Vorm. Herr Diac. Langer; Nachm.

Hr. Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Geſtorben: die älteſte Tochter des Trom-

peters Durhold, 4 Jahr 8 Mon. alt, an Gehirnentzündung.
Stadt. Geboren: dem Schneidermeiſter Strauß

eine Tochter dem Poſtillon Pertus eine Tochter dem Tiſch
lermeiſter Schimpf eine Tochter dem herrſchaftlichen Kunſt-
gärtner zu Paſſendorf Püſchel eine Tochter dem Schnei-
dermeiſter Weißleder ein Sohn. Getrauet: der Weiß-
bäckergeſelle Rau mit Jgfr. Ch. D. Spieler aus Botten
dorf der Weißbäckergeſelle Winkler mit Jgfr. J. F. Rauch-
fuß von hier. Geſtorben: die einzige Tochter des
Jnſtrumentenmachers Wolff, im 2. Jahre, an Krämpfen
die geſchiedene Frau Kolditz, im 48. Jahre, an Ruhr; die
jüngſte Tochter des Bürgers und Chirurgs Dürbeck, im
1. Jahre, an Magenerweichung die hinterl. Wittwe des
Königl. Förſters zu Maslau Ludwig, im 66. Jahre am
Blutſchlag.

Neumarkt. Geſtorben: der jüngſte Sohn des
Handarbeiters Schleicher in Venenien, 11 Monate alt, am
Blutſchlag die jüngſte Tochter des Beutlermſtrs. Hauch,
1 Jahr 2 Tage alt, an Krämpfen.

Altenburg. Geſtorben: der hinterlaſſene jüngſte
Sohn des Fuhrmannes Ackermann, 1 J. 9 M. alt, an
Krämpfen.

Kirchennachr. von Lützen Juli.
Geboren: dem Gaſtgeber Knabe Zwillingsſöhne;

dem Poſtillon Müller ein Sohn dem Uhrmacher Tritzſch
ler ein Sohn dem Maurermſtr. Schauer eine Tochter
einer ledigen Perſon ein Sohn dem Schneidermſtr. Stoltze
eine Tochter dem Unterbeamten Barr ein Sohn dem Hand-
arb. Keil ein Sohn dem Arbeiter Bergner eine Tochter;
dem Steinhauer Schumann eine Tochter. Geſtorben:
die einzige Tochter des Garküchenbeſitzers Fiedler, 3 J.
3 W. alt, an Gehirnwaſſerſucht die einzige Tochter des
Muſicus Grunewald, 6 J. 11 M. 5 T. alt, an der Ruhr
der jüngſte Sohn des Handarb. Krümmling 1 J. 3 M.
5 T. alt, an der Halsbräune ein unehel. Sohn, 10 W.
alt, am Keuchhuſten das dritte Kind des Jagdaufſehers
Schulze, 8 M. 1 T. alt, an Krämpfen der dritte Sohn
des Poſtillon Hentſchel, 6 J. 6 W. alt, an der Ruhr; die
jüngſte Tochter des Poſtillon Willnow, 3 J. 9 M. alt, an
der Ruhr der jüngſte Sohn des Schuhmachermſtr. Krieg,
4 J. 11 M. alt, an der Ruhr der jüngſte Sohn des
Schneidermſtr. Bahrichs, 6 M. alt, an der Bruſtentzün-
dung.

Kirchennachr. von Lauchſtädt: Juli.
Geboren: dem Einw. und Handarb. Karl Pege ei-

ne Tochter z dem Bürger und Tuchſcheerermeiſter Romanus
eine Tochter dem Bürger und Oekonomen Wehle eine Toch-
ter dem Bürger und Schuhmachermeiſter Roſelt ein Sohn
dem Einw. und Sattlermeiſter Hedler eine Tochter (todtgeb.)
dem Bürger und Kaufmann Wunſch ein Sohn dem
Einw. und Böttgermeiſter Kunze eine Tochter. Geſtor-
ben: Die Ehefrau des Einw. und Sattlermeiſters Hedler,
im 40. Jahre im Wochenbett die nachgelaſſene Wittwe
des Zuckerbäckers Weſchke, im 61. Jahre, am Lungenſchlag.

Durchſchnittsmarktpreiſe des Monats Juli.

n hl c thl. ſg. v.Weizen Scheffel! 1 22 10 Erbſen Scheffel 1 7 6 Butter Pfund 6 6Roggen 1 7 8 Linſen 2 7 61 Brod eGerſte 1 1 11 Kartoffeln 20 Semmel Loth
Hafer 21 10 Rindfleiſch Pfund 36 Branntwein Drt. A-Hirſe Kalbllehſc 261 Bier 9Graupen a Scherſenſ. gen EentnerGrützarten e. Schweineſt. 3 91 Stroh Schock 4 15

Bekanntmachungen.
(962) Bekanntmachung. Die vom Weißenfelſer Kreis zur diesjährigen Land-

wehr- Cavallerie- Uebung zu ſtellenden 34 Pferde, incl. eines Ofſizier-Chargen Pferdes,
ſollen zufolge kreisſtändiſchen Beſchluſſes auf einem
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zu Weißenfels am dreizehnten Auguſt e.

auf dem Exereierplatz vor dem Reitſtall oberhalb der Friedrich-Wilhelms-Caſerne abzuhal-
ten den und Vormittags 9 Uhr beginnenden

Freimarktdurch die hierzu ernannten kreisſtändiſchen Commiſſarien
Herrn Amtmann Rabe auf Schleinitz,
Herrn von Barby auf Groß-Geſtewitz und
Herrn Richter Markgraf von Runthal

angekauft und nach der Herbſtübung auf demſelben Exercierplatze
am ſieben und zwanzigſten September E.

meiſtbietend wieder verkauft werden.
Es werden nur fehlerfreie, rittige Pferde von 5 bis 10 Jahren angekauft, ihre Ablie-

ferung erfolgt aber erſt an dem beim Abſchluß des Kaufs noch näher bekannt zu machenden
Tage auf der Vogelwieſe zu Naumburg, wo auch ſofort die bedungene Zahlung nach der
Uebernahme gegen Quittung geleiſtet wird. Bei der Uebergabe müſſen die Pferde mit ei-
ner Strickhalfter und einem guten Strick, ſo wie mit einem für Reitpferde geeigneten Huf-
ſchlag verſehen ſein.

Den Quittungs- Stempel haben die Verkäufer zu bezahlen.
Da die Landwehr in dieſem Jahre Revue vor Sr. Majeſtät dem Könige haben wird,

ſo iſt es auch des Kreiſes Abſicht, die 3te Escadron des 32ſten Landwehr-Cavallerie-Regi-
ments gut und ſchön beritten zu machen und es wird daher auch hierdurch der allgemeine
Wunſch zu erkennen gegeben, daß viele und nur tüchtige Pferde zu dieſem Freimarkt ge-
bracht werden mögen, an dem Jedermann und mithin auch Fremde Antheil nehmen können.

Weißenfels, den 27. Juli 1844. Der Königl. Landrath v. Stukradt.
(964) Edicetal-Citation. Folgende Documente:
die notarielle Obligation des Einwohner Chriſtian Gottlob Bräunigen, vom 3. Januar
1834 über zuſammen 560 Thlr. Courant Darlehn, von der verwittweten Stadt-
richter Schomburgk mit Recognitions- Schein der Königl. Gerichts- Kommiſſion zu
Lützen vom 28. September 1836 über Anmeldung der Forderung auf eine 4 Hufe
Feld in Tröbener Flur, Nr. 30. des Landungs-Hypothekenbuchs von Tröben;

2) der der Johanne Chriſtiane Prieſterjahn über eine auf dem früher Steinbrückſchen
jetzt Meiſterſchen Gute Nr. 12. Meuſchau haftenden Forderungen von 150 Thlr.
aus der Obligation vom 13. Juni 1821 vom Königl. Land und Stadtgericht zu
Halle am 19. Februar 1828 ertheilte Recognitions Schein

3) der dem Bürger Gottlob Mente über eine ebenfalls auf dem Gute Nr. 12. Meuſchau
haftende Forderung von 100 Thlr. aus der Obligation vom 27. November 1829
vom Königl. Landgerichte Halle am 29. December 1829 ertheilte Recognitions-Schein

4) der dem Bürger Gottlob Mente über eine auf dem Gute Nr. 12. Meuſchau haftende
Forderung von 400 Thlr. aus der Steinbrück-Ackermannſchen Obligation vom 25.
März 1828 und Ceſſion vom 27. November 1829 vom Königl. Landgerichte zu
Halle am 22. December 1829 ertheilte Recognitions- Schein

5) das II. Exemplar des Küchler- Bartmannſchen Kaufeontracts vom 23. Oetober 1836
mit Hypothekenſchein der Königl. Gerichts Kommiſſion Lützen, vom 17. November
1836 als Auszugs- und Activ-Document für die Küchlerſchen Eheleute, und die
Geſchwiſter Küchler zu Lützen über die auf dem Hauſe Nr. 171. Lützen Rubr. III.
Nr. 4 und 5. eingetragenen Forderungen jetzt noch gültig als Auszugs Document
der Wittwe Friederike Dorothee Küchler und über 158 Thlr. Forderung der Wittwe
Küchler, ſowie 150 Thlr. Forderung des Ehrenreich Küchler,

ſind verloren gegangen.
Alle, welche an dieſe zu löſchenden Poſten und an die abhanden gekommenen Jnſtru
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mente als Eigenthümer, Ceſſionarien Pfand- und ſonſtige Briefs Jnhaber Anſprüche zu
machen haben, werden hierdurch aufgefordert, ſich binnen drei Monaten, ſpäteſtens aber

am 21. November 1844 Vormittags 10 Uhr
an Stelle des unterzeichneten Gerichts perſönlich oder ſchriftlich zu melden, widrigenfalls
ſie mit ihren Anſprüchen präcludirt und die Documente amortiſirt werden.

Merſeburg, den 29. Juli 1844.
Königl. Preuß. Land- und Stadtgericht.

Schäfer.
m

(963) Gefunden. Es ſind gefunden
1) am 11. Juli d. J. ein goldener Ohrring an dem Hauſe der verehel. Voigt zu Schkeuditz,
2) rn Juli d. Js. ein goldener Fingerring an den Scheunen bei der Eiſenbahn zu

Schkeuditz.
Die Eigenthümer haben binnen ſpäteſtens 4 Wochen bei Verluſt ihres Anrechts, daſſelbe

bei uns anzumelden.
Merſeburg, den 30. Juli 1844.

Königl. Land- und Stadtgericht.
Freiwillige Subhaſtation.

Gerichts-Commiſſion Lützen.
Die den Erben des Adam Frauenheim gehörigen Grundſtücke:

1) das zu Eisdorf Nr. 14. belegene Nachbargut an Haus Hof, Scheune, Stall und
Garten und vier Ackern Feldes zuſammen abgeſchätzt auf 1390 Thlr.,

2) en gen rfet Marke Nr. 302 b. des Flurbuchs gelegener halber Acker Feldes taxirt
60 Thlr.

ſollen auf

AAA

(961)

den 30. September er. früh 10 Uhr
im Rathskeller zu Eisdorf an den Meiſtbietenden verkauft werden.
Bèdingungen können in unſerer Regiſtratur eingeſehen werden.

(954) Gefunden. Am heutigen Tage iſt auf einem Feldgrundſtücke jenſeits des
Hohendorfer Raines ein goldner Fingerring gefunden worden. Wer ſich als Eigenthümer
deſſelben zu legitimiren vermag, kann denſelben im Polizei-Büreau in Empfang nehmen.

Merſeburg, den 31. Juli 1844.

e r Mag tn r a t,(966) Die Wahl neuer Schiedsmänner betreffend.
Die dreijährige Amtsführung der beiden für den erſten und dritten ſchiedsrichter-

lichen Bezirk hieſiger Stadt erwählten Schiedsmänner geht im Monat Oktober d. J. zu
Ende. Es müſſen daher an deren Stelle neue Schiedsmänner erwählt werden. Wir haben
zu dieſem Behuf auf

Sonntag den 25. Auguſt d. J.
und zwar für den erſten, das erſte und zweite Stadtviertel umfaſſenden Wahlbezirk

Vormittags um 10 Uhr,
und für den dritten, die beiden Vorſtädte und den Dom umfaſſenden Wahlbezirk

Vormittags um 11 Uhr
einen Termin anberaumt und laden diejenigen Bürger dieſer Bezirke, welche die Stadtver
ordneten zu erwählen haben, ein, ſich zur angegebenen Zeit in dem großen Saale des
Rathhauſes zahlreich und pünktlich einzufinden. Die Wahl der Schiedsmänner erfolgt durch
Stimmmehrheit der Erſcheinenden, und wird ohne Rückſicht auf die Ausbleibenden vollzogen.
Die Wichtigkeit der Handlung läßt uns ein allgemeines, reges Intereſſe erwarten.

Merſeburg, am 2. Auguſt 1844.

D e r Magiſtrat.

Taxe und Verkaufs-
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(976) Bekanntmachung. Die in dankſagender Erinnerung an die Erhaltung

Jhrer Majeſtäten unſers Königs und der Königin am 28. Juli d. J. in der Stadtkirche
St. Maximi von den Predigern Herrn Langer und Schellbach gehaltenen Predigten ſind ge
druckt und den Mitgliedern der Dom und Stadt Gemeinde in Hochachtung und Liebe gewid-
met worden. Exemplare ſind in der Nulandtſchen Buchhandlung und bei dem Buchdrucker
Herrn Herling vom nächſten Donnerstage ab für 2 Sgr. zu haben.

Wir machen dieß hierdurch mit dem ergebenſten Bemerken bekannt, daß der etwaige
Erlös dem Bürger- Rettungs Jnſtitute überwieſen worden iſt.

Merſeburg, den 5. Auguſt 1844.
Das Direktorium der Bürger-Rettungs- Anſtalt.

(965) Verkauf des Schießhauſes zu Naumburg.
Es ſoll das im Jahre 1804 neu erbaute, unmittelbar vor der Stadt an der Chauſſee

und einem freien Platze gelegene, mit zwei großen Sälen, mehreren Zimmern und den
nöthigen Wohnungs- und Wirthſchaftsräumen verſehene hieſige Schießhaus nebſt Schuppen-
und Stallgebäuden, Hofraum und Garten, nach dem materiellen Werthe zu 9234 Thaler
taxirt, im Wege des Meiſtgebotes verkauft werden, wozu ein Licitationstermin auf

den 23. September d. J. Vormittags 10 Uhr
in unſerm Seſſionszimmer anberaumt iſt.

Die Auswahl unter den Licitanten ſowie der Zuſchlag bleiben vorbehalten und es iſt
der Zuſchlag hauptſächlich davon abhängig, daß der Erſteher zum Betriebe der Schank
wirthſchaft qualificirt erſcheint und dieſe Qualifikation genügend nachweiſet. Die übrigen
Kaufbedingungen können bei unſerer Regiſtratur vorher eingeſehen oder in Abſchrift erlangt
werden. Wir laden qualificirte und zahlungsfähige Kaufliebhaber hiermit ein.

Naumburg, den 24. Juli 1844.

er Mag iſt r a t.—[T-A2

(960) Aufgehobener Termin. Der auf den 7. Auguſt er. angeſetzte Termin
zum Verkauf des Uhlmannſchen Gutes in Meuchen wird hiermit aufgehoben mit dem Be-
merken, daß der Beſitzer deſſen ungeachtet immer noch geſonnen iſt, daſſelbe aus freier Hand
zu verkaufen.

Lützen, den 29. Juli 1844. Der Juſtiz Commiſſar Vitz.
(970) Jagdverpachtung.Die dem Rittergute Kriegſtädt auf Großgräfendorfer und Strößener Flur zuſtehendeJagd ſoll auf ſechs Jahre bis zum 1. Februar 1850 verpachtet werden. Jm Auftrage des

Herrn Beſitzers habe ich zur Annahme der Gebote einen Termin auf den 13. d. M. Vor-
mittags 10 Uhr in meiner Wohnung anberaumt. Der Gärtner Bethge zu Kriegſtädt iſt
bereit, den Pachtliebhabern das Revier vorzuzeigen die Bedingungen können bei mir ein
geſehen werden.

Lauchſtädt, den 2. Auguſt 1844. Der Juſt. Comm. Lewien.
(956) Freiwilliger Verkauf. Den 18. Auguſt d. J. Nachmittags um 2 Uhr

ſollen zwei vor Wehlitz bei Schkeuditz nebeneinandergelegene zuſammengehörige Häuſer
mit 4 Stuben Küche und Keller Hofraum mit 3 Ställen, nebſt Gemüſe-, Obſt und
großem Graſegarten an den Meiſtbietenden verkauft werden. Nähern Beſcheid ertheilt der
Richter Krahmer in Wehlitz.

Wehlitz, den 1. Auguſt 1844.

(972) Haus- Verkauf. Das Haus in der Vorſtadt Neumarkt Nr. 937. mit ſieben
Stuben, Garten, Hofraum, Keller und Ställen, ſteht aus freier Hand zu verkaufen.

m
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(971) Verkauf. 4 Stück alte, aber noch brauchbare Stubenthüren mit Futter und

Bekleidung, Schloß und Bändern ſind billig zu verkaufen bei dem Glaſermeiſter Schum-
pelt auf dem Brühl.

(958) Obſtverpachtung. Die Obſtnutzung in den Gärten des Ritterguts Nieder-
beung ſoll Sonntag den II. Auguſt, Nachmittags 3 Uhr, unter den im Termine bekannt
zu machenden Bedingungen, auf dem Rittergute daſelbſt, meiſtbietend verpachtet werden.

Aus Verſehen iſt dieſe Verpachtung im vor. St. d. Bl. zu ſpät inſerirt
Heisler.

(969) Logis-Vermiethung. Ein Logis für ledige Herren mit oder ohne Meu-
bles iſt zu vermiethen und zu erfragen am Hälterthor Nr. 667.

(968) Logis-Vermiethung. Ein freundliches Logis iſt vom 1. October an eine
ſtille Familie zu vermiethen in der Vorſtadt Altenburg Nr. 846. Vauſt.

(975) Logis-Vermiethung. Jn der Schmalegaſſe Nr. 528. iſt ein Logis zu

vermiethen. Julius Hammer.(955) Anzeige.Da ich mich hier als Jnſtrumentenmacher niedergelaſſen habe und ſtets ſolid gearbei-
tete Jnſtrumente in Tafel und Flügelform vorräthig halte und zu den billigſten Preiſen
verkaufe, ſo empfehle ich dieſelben einem hochgeehrten Publikum, und bemerke dabei daß
ich bereit bin, Reparaturen und Stimmen zu übernehmen und alle in dieſes Fach einſchla-
gende Aufträge auf das pünktlichſte und reellſte zu beſorgen.

Merſeburg, den 2. Auguſt 1844. Ferd. Wolf Jnſtrumentenmacher,
Breitegaſſe Nr. 481.

(967) Tanzunterricht betreffend. TDen 8. Auguſt wird der Curſus für Tanzunterricht im Saal des Kaffeehauſes zum

Herzog Chriſtian beginnen. Wilhelm John.nnnkkkecehE(059) RNepertoir des Theaters zu Lanuchſtädt.
Mittwoch den 7. Auguſt: Der Spieler, Schauſp. in 5 Akten von Jffland. Hr. Braun-

hofer der Baron von Wallenfeld als Gaſt.
Sonnabend den 10. Auguſt: Der Heirathsantrag auf Helgoland, lebendes Bild

in 3 Aufz. von L. Schneider.
Sonntag den 11. Auguſt: Die Schweſtern von Prag, komiſche Oper in 2 Akten

von W. Müller. Dr. F. Lorenz.(074) Concert- Anzeige. Sonntag den II. Auguſt wird im Riſchgarten Concert
ſtattfinden. Anfang 34 Uhr Nachmittags. J. F. Braun.

(957) Dank dem Schullehrer Hrn. Gräßner, welcher ſeiner Schuljugend am 28. Juli
ein ſo hübſches Feſt veranſtaltet hatte von Freude überraſcht, konnten wir ihm nicht münd-
lich danken weshalb wir hiermit öffentlich unſern herzlichſten Dank ſagen, mit der Bitte,
daß ihn Gott nebſt Familie noch lange geſund erhalten möge.

Keuſchberg, den I. Auguſt 1844. Einige Familien-Väter.
(973) Dank. Allen theilnehmenden Freunden, welche uns und unſre einzige Tochter

Minna in ihren ſchweren Leiden mit Rath und That ſo theilnehmend unterſtützten, ſo wie auch
Denjenigen, welche ſie zu ihrer Ruheſtätte begleiteten, unſern herzlichſten Dank. Möge fie
der gütige Gott vor ſolchem traurigen Schickſal behüten.

Merſeburg den 1. Auguſt 1844. Die betrübten Aeltern Durhold.
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